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Der Behindertenbeauftragte informiert

Struktur der Behinderten in unserer Gemeinde und im Landkreis

Das Landratsamt Rosenheim hat mit den Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik eine Übersicht über die Anzahl der 
behinderten Menschen im Landkreis erstellt. Es lebten am 31.12.2002 im Landkreis  242 729 Personen; bei 15 607 Personen war 
durch das Versorgungsamt eine Behinderung von mindestens 50 Prozent festgestellt, das ergibt 6,4 Prozent.

In unserer Gemeinde lebten zu dem Zeitpunkt 3 476 Personen, davon waren 284 mindestens 50 Prozent behindert, also 8,17 Prozent.

Ei n Vergleich         Rott a. Inn     Ldkr. Rosenheim

Behinderung 30 %   29   1 718
Behinderung 40 %   25    1 111
Behinderung 50 %   85   4 530
Behinderung 60 %   42   2 230
Behinderung 70 %   27   1 625
Behinderung 80 %   37   1 780
Behinderung 90 %   14      758
Behinderung 100 %   79   4 684
Behinderte männlich 202 10 442
Behinderte weiblich 136   7 994
Behinderte gesamt 338 18 436

Die Statistik für den Landkreis gibt auch die Behinderungsarten an:

Bewegungsapparat 29 % Sinnesorgane   9 %
Innere Organe 24 % Gehirn/Psyche 20 %
Sonstige Behinderung 18 %

Die Ursachen der Behinderung:

Häusliche Unfälle              36 Personen
Verkehrsunfälle      240 Personen
Arbeitsunfälle      281 Personen
Kriegs/Wehr/Zivildienstfolgen      448 Personen
Sonstige Unfälle      125 Personen

Angeborene Behinderungen   1 025 Personen

Krankheiten 12 972 Personen

Sonstige Ursachen      447 Personen

Übersehen Sie bitte nicht, hinter dem hier aufgeführten trockenen Zahlenmaterial verbirgt sich eine Unzahl von schweren 
Einzelschicksalen. Da ist die seelische und körperliche Hilfsbedürftigkeit des Betroffenen, da sind auch die Sorgen und Belastungen 
der Angehörigen und des Pflegepersonals.

     Sebastian Köck
Behindertenbeauftragter

Arbeitnehmer betreuen wir von A-Z 
Im Rahmen einer Mitgliedschaft

bei der Einkommensteuererklärung,

wenn Sie Einkünfte ausschließlich aus nichtselbstständiger Tätigkeit haben und Ihre 
Nebeneinnahmen aus Überschusseinkünften (z.B. Vermietung) die 
Einkommensgrenze von € 9.000 bzw. € 18.000 nicht übersteigen

Beratungsstelle:
Eich 21, 83561 Ramerberg
Tel. 0 80 39 / 90 84 18

Steuerwissen ist Geld!!!

Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e.V.
Lohnsteuerhilfeverein


